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Dj~ Abg~ordn~ten 7um Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE und Genos
s~n haben am 4. Mär? 1992 unter der Nr. 2564/J-NR/1992 an 
mich p.ine schriTtliche parlamentarische AnTrage betreTTend 
"Vorlage des jährlichen Sicherheitsberichtes" gericht~t, die 
Tolgenden Wortlaut hat: 

"1 . Werden S jeden Sicher he i tsber icht 1989 neuer I ich 
einbringen, um dessen Behandlung durch den Nationalrat ?u 
ermöglichen? 

2.a) Wieviele gerichtlich straTbare 
(auTgeschlüsselt nach Verbrechen und Vergehen) 
Ihrem InTormationsstand im Vorjahr begangen? 

Handlungen 
wurden nach 

b) Welche AUTklärungsquote wurde in den einzelnen Delikts
gruppen im Jahr 1991 erzielt? 

3. Werden Sie die entsprechenden Veranlassungen treTTen. 
damit der jährliche Sicherheitsbericht in HinkunTt zu einem 
Trüheren ZeitpunKt dem Nationalrat zur parlamentarischen 
Beratung vorgelegt wird und, wenn nein, warum nicht? 

Diese Anfrage beantworte ich wie Tolgt: 

Ich s~he es als nicht sinnvoll an, den Sicherheitsbericht 
1989. der im OKtober 1990 ordnungsgemäß im Parlament einge
bracht wurde, nochmals einzubringen, zumal von den Abgeord
neten der Freiheitlichen Partei österreichs bisher stets zum 
AusdrucK gebracht wurde, daß der !K!Y~!l! Sicherheitsbericht 
7U spät im Parlament behandelt würde; in weit größerem Maße 
trifft dies aber auf den Sicherheitsbericht 1989 zu, da der 
Sicherheitsbericht 1990 bereits in das Parlament eingebracht 
wurde. Darüberhinaus verweise ich darauf. daß im Sicher
heitsbericht 1990 auch die Daten der KriminalstatistiKen Tür 
1989 enthalten sind und somit Tür die Abgeordneten zum 
Nationalrat Kein InTormationsverlust eintritt. 
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über die beKanntgewordenen gerichtlich strafbaren Handlungen 
und die AufKlärungsquoten im Jahre 1991 auf Basis der Poli-
7eilichen KriminalstatistiK . unterrichtet die beiliegende 
Tabelle. 

Der Sicherheitsbericht besteht aus Beiträgen des Bundesmi
nisteriums für Inneres und des Bundesministeriums für 
Justiz. 

fin integrierender Bestandteil des Sicherheitsberichtes 
bildet die Darstellung der Kriminalität auf der Basis der 
Polizeilichen KriminalstatistiK und der gerichtlichen Krimi
nalstatistiK (VerurteiltenstatistiK). Die Daten der Polizei
lichen KriminalstatistiK für das jeweilige Vorjahr liegen in 
der Regel im Frühjahr des nachfolgenden Jahres vor, während 
die Daten der Gerichtlichen KriminalstatistiK, die vom 
österreichischen Statistischen Zentralamt erstellt wird, 
erst im Sommer des folgenden Jahres zur Verfügung stehen. 

Erst wenn die Daten der Polizeilichen KriminalstatistiK und 
der Gerichtlichen KriminalstatistiK vorliegen. Können die 
arbeitsmäßig aufwendigen Auswertungen der Daten für den 
Sicherheitsbericht in Angriff genommen werden. 

Da der Sicherheitsbericht - wie schon oben ausgeführt - aus 
Beiträgen des Bundesministeriums für Inneres und des Bundes
ministeriums für Justiz besteht. Kann der Sicherheitsbericht 
erst fertiggestellt werden. wenn die Beiträge beider 
Ressorts drucKfertig vorliegen. 

Es wurde Vorsorge dafür getragen. daß der Sicherheitsbericht 
nach Fertigstellung zum möglichst frühesten ZeitpunKt im 
Parlament eingebracht wird, wobei allerdings dieser Zeit
punKt weitgehend von technischen Vorgaben bestimmt wird, die 
nicht beliebig beeinflußt werden Können. 

§~.!1~9~':" 
Tabelle 
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POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK öSTERREICHS 

+------------------+-------------+--------------+ 
! Strafbare , beKanntgew. ! Aufklärungs- ! 
! Handlungen 'Fälle! quoten in % ! 

+------------------+-------------+--------------+ 
Strafbare Hand- I I 

! lungen gegen 83 169 92,1 
! Leib und Leben 

+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon ! I ! 
I Verbrechen 409 
+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon I ! ! 
! Vergehen 82 760 ! 92,1 

+------------------+-------------+--------------+ 
! Strafbare Hand-
I lungen gegen 324 438 30,7 
! fremdes Vermögen 

+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon 
I Verbrechen 97 596 22.0 
+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon , 
I Vergehen 226 842 34~4 

+------------------+-------------+--------------+ 
I Strafbare Hand- ! 
! ] ungen gegen 3 048 71.0 
! die SittlichKeit 
+------------------+-------------+--------------+ 
I Davon I I ! 
! Verbrechen 1 133 78,S 
+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon 
! Vergehen 1 915 66,S 
+------------------+-------------+--------------+ 

Gesamtsumme! ! 
! aller straf- 468 832 45,0 
I barer Handlungen 
+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon !! 
! Verbrechen 104 019 ! 25,6 
+------------------+-------------+--------------+ 
! Davon ! ! ! 
I Vergehen 364 813 50,S 

+------------------+-------------+--------------+ 
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